
BAYERNFREUNDE `95 UNTERALLGÄU e.V.

Vereinsrichtlinien der Bayernfreunde '95 Unterallgäu e. V.

1. Respekt allen Personen gegenüber 
 Egal welche Person, welche Position, welches Alter, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, ist mit 

Respekt zu behandeln! 
 Es darf niemand beleidigt oder diskriminiert werden! 

2. Korrektes Benehmen/Verhalten
 Jeder hat sich bei den Busfahrten, gegenüber allen, d. h. den Teilnehmern im Bus und im Stadion, 

gegenüber Fremden außerhalb und im Stadion korrekt zu verhalten.
 Ein ordentliches Benehmen ist Voraussetzung, d. h. wir distanzieren uns von jeglicher Gewalt!
 Keiner darf durch zu viel Alkoholkonsum auffallen und dem Verein oderanderen schaden!

3. Eintrittskarten 
 Ein Weiterverkauf bzw. Versteigerung der Eintrittskarten zu kommerziellen Zwecken; -egal aus 

welchem Grund - ist strengstens untersagt! 

4. Minderjährige 
 Minderjährige unter 16 Jahre dürfen keinen Alkohol trinken oder diesen während einer Veranstaltung 

des Vereins selber beschaffen! 
 Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine Spirituosen trinken oder diese während einer Veranstaltung 

des Vereins selber beschaffen! 
 Allen Jugendlichen unter 18 Jahren ist es untersagt, Alkohol bzw. Spirituosen selber zu besorgen und zu 

den Fahrten mitzubringen! 
 Die Teilnahme an unseren Auswärtsfahrten ist Minderjährigen untersagt!

Wer gegen die oben aufgeführten Richtlinien verstößt, wird durch die 
Vorstandschaft aus unserem Verein ausgeschlossen!!!!!

Sonstiges:

Mitteilung von Änderungen 
 Änderung von Adresse oder Bankverbindung sind umgehend der Vorstandschaft zu melden. 

Andernfalls gehen Bearbeitungsgebühren zu Lasten des Mitglieds. 
Abbuchungen 

 Wenn der Verein von einem Mitglied einen Auftrag zur Abbuchung erhält, z. B. Kosten für die Fahrt und 
Karte zu einem Spiel, dann hat dieses Mitglied auch dafür zu sorgen, dass das Konto ausreichend 
gedeckt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, hat dieses Mitglied die Konsequenzen zu tragen: Die 
Bearbeitungsgebühren der Bank gehen zu Lasten des Mitglieds und die Vorstandschaft behält sich den 
Ausschluss aus dem Verein vor! 

Die Vorstandschaft

Hasberg , den 01.04.2011


